
TEILNAHMEBEDINGUNGEN & DATENSCHUTZRICHTLINIEN
GEWINNSPIEL PAULE BANDE EINLAUFKINDER
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Paule Bande Gewinnspiel des 1. FC Heidenheim 1846 e.V., Schlosshaustraße 162, 89522 Heidenheim, nachfolgend Veranstalter genannt, 
ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Alle neuen Mitglieder der Paule Bande im April 2026 haben die Möglichkeit als Einlaufkind für das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05, am 17.05.2026, 
ausgelost zu werden. Unter allen neuen Mitgliedern im April 2026, werden insgesamt 11 Einlaufkinder ausgelost.

Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt am Gewinnspiel sind ausschließlich neue Paule Bande Mitglieder, welche im April 2026 der Paule Bande beigetreten sind. Jedes 
neue Mitglied nimmt automatisch an der Auslosung teil. Zudem behält sich der Veranstalter vor, nach eigenem Ermessen Personen von der Teilnahme 
auszuschließen, wenn berechtigte Gründe vorliegen, beispielsweise
a) bei Manipulationen im Zusammenhang mit der Durchführung des Gewinnspiels,
b) bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen,
c) bei falschen oder irreführenden Angaben im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel.

Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch den Eintritt in die Paule Bande im April 2026. Mit der Abgabe des Mitgliedsantrags akzeptiert der Teilnehmer 
diese Teilnahmebedingungen. Die Teilnahme ist nur vom 01.04. - 30.04.2026 möglich. Nach Teilnahmeschluss eingehende Eintritte werden bei der Aus-
wertung nicht berücksichtigt.
Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel ist der 01.05.2026. Zur Überprüfung des fristgerechten Eingangs dient der Eingang des Mitgliedsantrages. Pro 
Antrag nimmt nur die jeweilige Person teil.

Gewinn
Insgesamt 11 Plätze Einlaufkinder.

Gewinnbenachrichtigung
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach der Auslosung per E-Mail oder telefonisch. Im Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung ist der Veranstalter 
nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und kann einen neuen Gewinner ermitteln. Ein Umtausch oder eine Barauszahlung des Gewinns 
sind nicht möglich. Für eine etwaige Versteuerung des Gewinns ist der Gewinner selbst verantwortlich.

Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel durch vorherige Ankündigung jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden und diese Teil-
nahmebedingungen anzupassen.

Datenschutz
Für die Teilnahme am Tippspiel ist die Angabe von persönlichen (personenbezogenen) Daten notwendig. Der Teilnehmer versichert, dass die von ihm ge-
machten Angaben zur Person (Vor-, Nachname, und Handynummer) wahrheitsgemäß und richtig sind. Die Erfassung und Verarbeitung der personenbe-

zogenen Daten dient neben der Mitgliedschaft zur Durchführung des Gewinnspiels und der Kontaktaufnahme der Gewinner. Die 
personenbezogenen Daten der Teilnehmer werden ohne Einverständnis weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung 
überlassen. Der Teilnehmer kann zu jeder Zeit Auskunft über seine beim Veranstalter (1. FC Heidenheim 1846 e.V.) gespeicherten 
Daten erhalten, der Nutzung seiner Daten widersprechen und deren Löschung verlangen. Hierzu genügt ein einfaches Schreiben 
an 1. FC Heidenheim 1846 e.V., Schlosshaustraße 162, 89522 Heidenheim oder eine E-Mail an paulebande@fc-heidenheim.de. Nach 
Widerruf der Einwilligung werden die erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten des Teilnehmers umgehend ge-
löscht. Weitere Regelungen zum Umgang mit personenbezogenen Daten können der Datenschutzerklärung des Veranstalters 
unter https://www.fc-heidenheim.de/rechtliches/datenschutz entnommen werden.

Anwendbares Recht
Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahmebedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 
Gültigkeit dieser Teilnahmebedingungen im Übrigen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige gesetzlich 
zulässige Regelung, die dem in der unwirksamen Bestimmung zum Ausdruck gekommenen Sinn und Zweck wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Entsprechendes gilt für den Fall des Vorliegens einer Regelungslücke in diesen Teilnahmebedingungen.


